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1. Ausgangslage (1/2)
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Quelle: https://www.espacesuisse.ch/de/raumplanung/bauen-ausserhalb-der-bauzonen



1. Ausgangslage (2/2)

Sc
hw

ei
ze

ris
ch

e
Ba

ur
ec

ht
st

ag
un

g
20

25
 / 

se
it

50
 Ja

hr
en

Quelle: ARE (2023)



 RPG-Revision in 2 Etappen

 1. Etappe RPG-Revision seit 1.5.2014 in Kraft

 2. Etappe der RPG-Revision

 Ab 2015: Vernehmlassungen 

 31.10.2018: Botschaft des Bundesrats

 2019: Nichteintreten des Nationalrats

 8.9.2020: Einreichung Landschaftsinitiative

 Überarbeitung Gesetzesentwurf durch UREK-S im 
Rahmen parl. Initiative (Vernehmlassung)

2. Langwieriger Gesetzgebungsprozess (1/2)
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 29.9.2023: Verabschiedung 2. Etappe RPG-Revision 
durch Bundesversammlung (einstimmig; als 
indirekter Gegenvorschlag zur 
Landschaftsinitiative)
 Gleichzeitig: Verabschiedung «Stromgesetz»

 15.2.2024: Referendumsfrist unbenutzt abgelaufen 
→ Rückzug der Landschaftsinitiative

 Im Gang: Revision RPV (Vernehmlassung zum 
Entwurf bis 9.10.2024; Ergebnisbericht 
voraussichtlich 2. Hälfte 2025)

 Inkrafttreten nRPG und nRPV: voraussichtlich im 
Verlauf des Jahres 2026

2. Langwieriger Gesetzgebungsprozess (2/2)
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 Bisherige Regelungen zum Bauen ausserhalb der 
Bauzonen werden nicht grundsätzlich in Frage 
gestellt, sondern z.T. angepasst und ergänzt

 Stabilisierungsziele betr. Gebäudebestand und 
Bodenversiegelung ausserhalb der Bauzonen (inkl. 
Abbruchprämie)

 Gebietsansatz (neues Planungsinstrument 
«Nichtbauzonen mit zu kompensierenden 
Nutzungen»)

 Zahlreiche weitere Änderungen (z.B. betr. 
Untergrund, illegale Bauten, Mehrwertabgabe)

3. Kernpunkte der RPG 2-Revision (1/1)
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 «Grundgedanke» der Landschaftsinitiative

 Stabilisierungsziele beziehen sich auf (nArt. 1 Abs. 2 
lit. bter und lit. bquater RPG): 

 Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet

 Bodenversiegelung in ganzjährig bewirtschafteten 
Landwirtschaftszonen nach Art. 16 RPG

 Zeitlicher Referenzpunkt: 29. September 2023

 Stabilisierung: Obergrenze? jährliches Wachstum?

Gemäss Art. 25b E-RPV: Aktuelle Werte nicht mehr 
als 101% der Werte am 29.9.2023 (gemäss ARE: 
Bautätigkeit von ca. 10 Jahren)

4. Stabilisierungsziele (1/4)
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 Zahlreiche Ausnahmen von den Stabilisierungszielen:

 Betr. Gebäude im Nichtbaugebiet
 Geschütze Gebäude und Gebäude, die nach 

29.9.2023 der Bauzone zugewiesen worden sind

 Betr. Bodenversiegelung
 Landwirtschaftlich oder zur Ausübung touristischer 

Aktivitäten bedingte Bodenversiegelung

 Durch Energieanlagen oder kantonale oder 
nationale Verkehrsanlagen bedingte 
Bodenversiegelung

 Relativierung des Stabilisierungsgedankens!

4. Stabilisierungsziele (2/4)
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 Umsetzung im kantonalen Richtplan (nArt. 8d, 
nArt. 38b Abs. 1 RPG)

 Pflicht der Kantone zur Festlegung eines 
«Gesamtkonzepts» im Richtplan (sog. 
Stabilisierungsstrategie)

 Umsetzungsfrist von 5 Jahren seit Inkrafttreten 
(bei nicht rechtzeitiger Umsetzung → 
Kompensationspflicht für neue Gebäude)

 Pflicht der Kantone zur periodischen Überprüfung 
der Stabilisierungsziele; bei Verfehlung der Ziele → 
Anpassung Richtplan; Kompensationspflicht für neue 
Gebäude

4. Stabilisierungsziele (3/4)
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 Abbruchprämie (nArt. 5a RPG)

 «Zentrales Element einer Anreizstrategie» zur 
Erreichung Stabilisierungsziele

 Prämie in der Höhe der Abbruchkosten für 
Eigentümer von Bauten und Anlagen ausserhalb 
der Bauzonen bei deren Abbruch

 Voraussetzung: kein Ersatzneubau (Ausnahme für 
Bauten und Anlagen mit landwirtschaftlicher oder 
touristischer Nutzung)

 Kostentragung Kantone (insb. Erträge aus Abgabe 
nach Art. 5 Abs. 1 RPG); Bundesbeiträge möglich

4. Stabilisierungsziele (4/4)

Sc
hw

ei
ze

ris
ch

e
Ba

ur
ec

ht
st

ag
un

g
20

25
 / 

se
it

50
 Ja

hr
en



 Grundidee

 Möglichkeit für die Kantone, Gebiete ausserhalb 
der Bauzonen auf der Grundlage einer 
raumplanerischen Gesamtkonzeption 
weiterzuentwickeln 

 Mehrnutzungen ermöglichen, mit denen von den 
allgemeinen Bestimmungen über das Bauen 
ausserhalb der Bauzonen abgewichen wird

 Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen 
sollen sicherstellen, dass raumplanerische 
Gesamtsituation verbessert wird

5. Gebietsansatz (1/5)
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 Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen 
(nArt. 18bis RPG)

 Neuer Typus der weiteren Nutzungszonen 
ausserhalb der Bauzonen; nicht nur 
standortgebundene Nutzungen wie nach nArt. 18 
Abs. 1bis RPG, sondern beliebige Nutzungen

 Voraussetzungen:
 Verbesserung der Gesamtsituation (von 

Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland 
und Biodiversität)

 Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen 
(Ausnahmen für gewisse Nutzungen)

5. Gebietsansatz (2/5)
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 Kompensationsmassnahmen (vgl. Art. 33a Abs. 1 
E-RPV):
 Oberirdisch kein grösseres bauliches Volumen und 

keine grössere Flächenbeanspruchung; beanspruchtes 
Kulturland ist vollständig und gleichwertig zu 
kompensieren

 Aufwertungsmassnahmen, z.B.:
 Wiederherstellung von landschaftsprägenden 

Trockenmauern, Aufwertung und Ergänzung von 
Hecken, Pflegemassnahmen zur Verhinderung des 
Einwachsens des Walds, Erdverlegung elektrischer 
Leitungen

5. Gebietsansatz (3/5) 
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 Beispiele (gem. UREK-S)

 Verbindung von Tourismusförderung und 
Landschaftsentwicklung: Schaffung von 
Restaurations- und Beherbergungsmöglichkeiten, 
verbunden mit der Beseitigung von landschaftlich 
störenden Bauten und Anlagen

 Umnutzung nicht mehr benötigter 
landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung (vgl. 
ausdrücklich nArt. 8c Abs. 2 RPG)

5. Gebietsansatz (4/5) 
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 Richt- und Nutzungsplanpflicht

 Richtplangrundlage: Bezeichnung von Gebieten 
für Zonen nach nArt. 18bis RPG (nArt. 8c Abs. 1 
RPG)
Bundesrechtliche Mindestvorgaben nach nArt. 8c

Abs. 3 RPG beachten!

 Detaillierte Umsetzung auf Stufe Nutzungsplanung
(nArt. 18bis Abs. 1 RPG)

 Baubewilligungspflicht für einzelne Bauten und 
Anlagen in Zonen nach nArt. 18bis RPG 
(Zuständigkeit gem. Art. 25 Abs. 2 RPG)

5. Gebietsansatz (5/5) 
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 Nutzungen des Untergrunds

 Neuer Planungsgrundsatz in nArt. 3 Abs. 5 RPG 
(Koordination untereinander, mit oberirdischen 
Nutzungen und mit entgegenstehenden 
Interessen)

 Keine Verpflichtung der Kantone zu einer 
umfassenden Raumplanung im Untergrund

 Keine neuen Planungsinstrumente für den 
Untergrund

6. Weitere Änderungen (1/5)
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 Rechtswidrige Bauten und Anlagen ausserhalb der 
Bauzonen

 Neue Bestimmungen in nArt. 25 Abs. 3−5 RPG betr. 
rechtswidrige Bauten und Anlagen ausserhalb der 
Bauzonen

 Insb. nArt. 25 Abs. 5 RPG betr. Verjährung des 
Wiederherstellungsanspruchs

Abweichend von BGE 147 II 309 (grundsätzlich 
keine Verjährung)

6. Weitere Änderungen (2/5)
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 Gegenstand der Mehrwertabgabe

 Änderungen von nArt. 5 Abs. 1 zweiter Satz und 
Abs. 1bis RPG: MWA nur noch bei Neueinzonungen
bundesrechtlich vorgeschrieben; MWA bei Um-
und Aufzonungen in der Autonomie der Kantone 
(auch betreffend Gemeinden)
Reaktion auf BGE 147 I 225 

(Nicht nur MWA bei Neueinzonungen nach Art. 5 
Abs. 1bis RPG, sondern gestützt auf Art. 5 Abs. 1 RPG 
auch bei Um- und Aufzonungen; sofern Kanton 
keine MWA für Um- und Aufzonungen vorsieht, darf 
er Gemeinden eine solche nicht verbieten)

6. Weitere Änderungen (3/5)
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 Änderungen betr. Bewilligungstatbestände

 Zahlreiche Änderungen betr. 
Bewilligungstatbestände für zonenkonforme und 
zonenwidrige Bauten und Anlagen ausserhalb der 
Bauzonen

 Änderungen zielen z.T. darauf ab, die 
Nutzungsmöglichkeiten ausserhalb der Bauzonen 
weiter zu erleichtern

 Insb.: Abbruch, Wiederaufbau und Erweiterung 
von altrechtlichen Gast- und 
Beherbergungsbetrieben (nArt. 37a Abs. 2 RPG)

6. Weitere Änderungen (4/5)
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 Vorrang landwirtschaftlicher Nutzungen

 nArt. 16 Abs. 4 und 5 RPG

 nArt. 15 Abs. 4bis RPG

6. Weitere Änderungen (5/5)
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 RPG 2-Revision ist ambivalent, es fehlt ein klares Ziel 
und Konzept

 Einerseits: Stabilisierungsziele sollen 
Bautätigkeiten ausserhalb der Bauzonen in 
Grenzen halten (Wirksamkeit wegen Ausnahmen 
allerdings fraglich)

Andererseits: Gebietsansatz erlaubt Nutzungen, 
die über die bisher geltenden rechtlichen 
Möglichkeiten hinausgehen; weitere Änderungen, 
die den Trennungsgrundsatz relativieren (z.B. betr. 
altrechtliche Gast- und Beherbergungsbetriebe)

7. Würdigung (1/3)
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 An verschiedenen Stellen (insb. betr. 
Stabilisierungsziele und Gebietsansatz) werden 
offene und unbestimmte Begriffe und Konzepte 
verwendet

Rechtsunsicherheiten

Grosse Herausforderung für 
Ausführungsgesetzgeber und Planungs- und 
Vollzugsbehörden auf Bundes- und Kantonsebene

Potenzial für zahlreiche Rechtsstreitigkeiten 
(«üppiges Juristenfutter») und Vollzugsdefizite

7. Würdigung (2/3)

Sc
hw

ei
ze

ris
ch

e
Ba

ur
ec

ht
st

ag
un

g
20

25
 / 

se
it

50
 Ja

hr
en



 Weitreichende und anspruchsvolle Vollzugsaufgaben

 Sind in den Kantonen genügend personelle und 
finanzielle Ressourcen für die Umsetzung 
vorhanden? (RPG 1-Revision noch nicht ganz 
abgeschlossen; auch «Stromgesetz» wartet auf 
Umsetzung; Kosten für Abbruchprämie sind nicht 
zu unterschätzen)

 Bundesbehörden sind in der Pflicht, im Rahmen 
der Prüfung der Richtplaninhalte einen strengen 
Massstab anzulegen, um ein Unterlaufen des 
Trennungsgrundsatzes zu verhindern

7. Würdigung (3/3)
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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